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Urheberrecht: Bibliothekstantieme

Peter Wille
Präsident BBS

Akm 8. Juni dieses Jahres hat Vreni
Müller-Hemmi im Nationalrat mit einer

von 27 Ratsmitgliedern unterzeichneten
Motion die Einführung einer Bibliotheks-
tantieme gefordert. Auf allen Ausleihen in
Bibliotheken soll eine Abgabe erhoben

werden, die über die Verwertungsgesell-
Schäften den Urhebern zugute kommen
soll. Die Forderung ist nicht neu: 1992 hat
eine Mehrheit im Parlament es abgelehnt,
die «Bibliothekstantieme» ins Urheber-

rechtsgesetz aufzunehmen.

Das EU-Recht sieht seit 1992 vor, dass

Autor/innen für die Ausleihen ihrer Werke

in Bibliotheken entschädigt werden. Höhe
und Art der Finanzierung sind in den ein-
zelnen EU-Staaten unterschiedlich. Zum
Teil bezahlt der Staat aufgrund von «Quer-
Schnitterhebungen» direkt, zum Teil müs-
sen die Bibliotheken aufgrund ihrer tat-
sächlichen Ausleihzahlen mit den Verwer-

tungsgesellschaften abrechnen.

Aus Sicht der Urheber besticht das Sys-

tem der Bibliothekstantieme, indem es sie

für die Nutzung ihrer Werke in den Biblio-
theken entschädigt. Selbstverständlich en-

gagiert sich auch ProLitteris sehr für diese

neue Abgabe.
Genau besehen ist aber die Abgabe in

mehrerer Hinsicht problematisch. Über
70% der Werke in Schweizer Bibliotheken

stammen aus ausländischer Produktion. In
andern Ländern ist der Anteil der Ausland-

Produktion deutlich tiefer. Abkommen
über eine «Rückerstattung» der Erlöse auf
Ausleihen ausländischer Werke bestehen

nicht. Ein Grossteil der Tantiemen würde
also gar nicht den «Urhebern» der ausge-
liehenen Werke (von Stephen King bis zu
Umberto Eco) zurückerstattet, sondern
müsste irgendwie «umgelagert» werden.

Zudem wird durch die grossen Uni-
versitätsbibliotheken vorwiegend wissen-

schaftliche Literatur ausgeliehen, deren

Urheber zum Teil (als Universitätsangehö-
rige) vom Staat bezahlt werden, damit sie

die Ergebnisse ihrer Forschung publizieren
und nutzbar machen. Eine zusätzliche Ent-
Schädigung für jede Ausleihe ihrer Werke

drängt sich hier nicht auf.

Berechtigt ist dagegen das Anliegen der

«freischaffenden» Autoren und Autorin-
nen in der Schweiz, dass sie für den Verkauf
und die Nutzung ihrer Werke angemessen
entschädigt werden. Der Anteil der Auslei-
hen von solchen Werken durch Schweizer

Bibliotheken ist allerdings in den meisten
Fällen gering.

Wenn tatsächlich aufgrund der konkre-
ten Ausleihzahlen einzelner Werke abge-
rechnet werden soll, bringt dies den

Autor/innen, die am meisten auf zusätzli-
che Einkünfte angewiesen wären, praktisch
nichts. Wenn aber die «Bibliothekstantie-

men» auf der Ausleihe von internationalen
Erfolgsautoren so umgelagert werden sol-

len, dass die Schreibenden in der Schweiz

davon profitieren, dann müsste offen de-

klariert werden, dass ein Teil der Biblio-
theksbudgets für die Förderung des

schweizerischen Literaturschaffens ver-
wendet werden soll. Dieser Zweck könnte

allerdings ohne den Umweg über die kom-

plizierte und teure Erhebung der Ausleih-
zahlen einzelner Titel weit effizienter er-
reicht werden.

In der Bundesverwaltung und im zu-
ständigen Justizdepartement reagiert man
auf die Motion Müller-Hemmi für einen

«Bibliotheksrappen» eher skeptisch. Die ab-

lehnende Stellungnahme des Bundesrates

vom 1. 9. 2004 ist unter folgendem Link zu
finden: http:/Avww.por/flwenf.ch/a/s/dflto/
d/gesc/z/2004/d_gesc/r_20043288.frtm

Noch offen ist, welche Haltung das Par-

lament einnehmen wird.

Anfang Oktober 2004 wurde das revi-
dierte Urheberrechtsgesetz in die Ver-

nehmlassung geschickt. Die Bibliotheks-
tantieme ist im Entwurf (noch) nicht vor-
gesehen. Die Revision dient hauptsächlich
der Anpassung des schweizerischen Rechts

an internationale Standards im Bereich des

Kopierschutzes bei elektronischen Medien
und im Internet. Das revidierte Gesetz

samt Erläuterungen ist zu finden unter:
hffp://www.zge.ch/D/;Mn'n/o/7-/03.s/it7M

Der BBS vertritt klar die Meinung, dass

jede zusätzliche Belastung und Abgabe
dem Grundauftrag der Bibliotheken

widerspricht - ihrem Auftrag, den allge-
meinen und freien Zugang zu Information,
Bildung und Kultur zu garantieren.

Die BBS-Arbeitsgruppe Urheberrecht
wird eine Stellungnahme zum revidierten
Urheberrechtsgesetz verfassen und eine

Strategie zur Durchsetzung der Verbands-
interessen in Sachen Bibliothekstantieme
entwickeln.

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen und

Anregungen an die Arbeitsgruppe oder an
den Präsidenten des BBS (Namen und
Adressen unter vwwikcli).
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